
Das Ausschussmitglied Hans Ludwig Wolf wird durch den  Ausschussvorsitzenden Hans Erich 
Jonen eingeführt und in feierlicher Form zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung 
seiner Aufgaben verpflichtet. Über die Verpflichtung wurde eine einzelne Niederschrift gefertigt,  
die von dem Ausschussvorsitzenden und Herrn Wolf unterzeichnet wurde. 
 


